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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Strafrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Lang (alternative, ZG), die die
Aufhebung von Art. 293 StGB (Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen)
forderte, hatte die RK-NR 2014 einen Vorentwurf mit zwei Umsetzungsvarianten in die
Vernehmlassung geschickt. Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden sprach
sich dabei für Variante A aus, welche vorsah, den Artikel nicht wie von der
parlamentarischen Initiative gefordert zu streichen, sondern ihn abzuändern und ihn
konform zur aktuellen Rechtsprechung des EGMR zu gestalten. Dafür sollte eine
Veröffentlichung neu zwingend straflos bleiben, wenn das Veröffentlichungsinteresse
stärker gewogen hat als das Geheimhaltungsinteresse. Variante B, die die Streichung
von Art. 293 StGB vorsah, fand weitaus weniger Unterstützung. Die RK-NR hatte hierzu
eingewandt, dass behördliche Verfahren einen gewissen Geheimnisschutz brauchten.
Im Juni 2016 verabschiedete die Kommission die Variante A als Erlassentwurf zuhanden
des Nationalrats. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2016
ELIA HEER

Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
ELIA HEER
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Im Frühjahr 2022 gaben die Rechtskommissionen beider Räte einer parlamentarischen
Initiative Flach (glp, AG) für ein ausdrückliches Folterverbot im Schweizer Strafrecht
Folge. Folter sei in der Schweiz aktuell nur im Kontext von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit explizit verboten, was zur Umsetzung des
völkerrechtlichen Folterverbots ungenügend sei, stellte der Initiant fest. Die
bestehenden Bestimmungen ahndeten Folter nicht konsequent und effektiv genug und
deckten sich nicht mit der Definition von Folter in der UNO-Antifolterkonvention. Da
Folter dadurch nicht angemessen bestraft werde, laufe die Schweiz Gefahr, «in naher
Zukunft» vom EGMR gerügt zu werden, so Flach in der Begründung seiner Initiative.
Nicht zuletzt schwäche die lückenhafte Gesetzgebung das internationale Engagement
der Schweiz gegen Folter und schade der Glaubwürdigkeit des Landes. Die RK-NR teilte
diese Argumentation mehrheitlich und stimmte der Initiative mit 13 zu 9 Stimmen zu.
Die Minderheit war der Ansicht, dass die geltenden Strafbestimmungen zur Ahndung
von Folterhandlungen ausreichten. Die RK-SR hiess die Initiative einstimmig gut und
erachtete es nun als Aufgabe ihrer Schwesterkommission, «den neuen Straftatbestand
klar abzugrenzen». 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2022
KARIN FRICK

Grundrechte

Die Diskussion um die Strafmasse war von zwei gegensätzlichen Tendenzen geprägt.
Zum einen lancierte die schweizerische Sektion von Amnesty International eine
Kampagne zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe, die in der Schweiz heute
noch im Militärstrafrecht für Kriegszeiten vorgesehen ist. Diese Forderung wurde von
den Nationalräten Pini (fdp, TI) und Rechsteiner (sp, SG) übernommen und in der Form
einer parlamentarischen Initiative resp. einer Motion auf die Tagesordnung gesetzt.
Zum andern führten diverse Morde an Kindern durch rückfällig gewordene Triebtäter
zur Forderung nach strengeren Strafen. Der Neuenburger Ständerat Béguin (fdp, NE)
verlangte mit einer Motion, dass bei lebenslänglich verurteilten Triebtätern eine
vorzeitige Entlassung nur ausnahmsweise und unter genau definierten Voraussetzungen
möglich sein soll. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.1989
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die parlamentarische Initiative Pini (fdp, TI) für eine
vollständige Abschaffung der im schweizerischen Militärstrafrecht noch für
Kriegszeiten vorgesehenen Todesstrafe. Von einer Motion Rechsteiner (sp, SG) wurde
der erste, mit dem Vorstoss Pini identische Teil ebenfalls überwiesen. Der zweite Teil
forderte zusätzlich auch noch die Kündigung von Auslieferungsverträgen mit Staaten,
welche die Todesstrafe kennen. Betroffen davon wären die vor 1981 ohne
Ausschlussklausel abgeschlossenen bilateralen Abkommen. Auf Antrag des Bundesrates
lehnte der Rat diesen Teil der Motion ab. Gemäss dem Vorsteher des EJPD besteht
praktisch keine Gefahr, dass die Schweiz aufgrund dieser wenigen
Auslieferungsverträge Personen ausliefern müsste, denen die Todesstrafe droht. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Als Konsequenz einer im Vorjahr überwiesenen parlamentarischen Initiative Pini (fdp,
TI) beantragte die Petitionskommission, mit einer Anderung des Militärstrafgesetzes in
Zukunft auch in Kriegszeiten auf die Todesstrafe zu verzichten. Sie übernahm dabei die
Formulierung, welche das EMD in Ausführung einer ebenfalls 1990 vom Nationalrat und
1991 vom Ständerat überwiesenen Motion Rechsteiner (sp, SG) ausgearbeitet hatte. Der
Nationalrat stimmte der Revision diskussionslos zu. Gleichzeitig überwies er ein
Kommissionspostulat, das den Bundesrat einlädt, eine Revision von
Auslieferungsverträgen mit Ländern, welche die Todesstrafe noch kennen, einzuleiten. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1991
HANS HIRTER

Nachdem sich im Vorjahr der Nationalrat diskussionslos für die Abschaffung der
Todesstrafe auch in Kriegszeiten entschieden hatte, stimmte nun der Ständerat,
allerdings gegen den Widerstand einer von Rüesch (fdp, SG) angeführten Minderheit,
diesem Beschluss ebenfalls zu. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER
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Im Nationalrat setzte sich eine Koalition aus SP und CVP durch und gab auf Antrag
seiner Kommission einer parlamentarischen Initiative Fankhauser (sp, BL) Folge,
welche – in Form einer Anregung – die Einrichtung einer Ombudsstelle für
Menschenrechte verlangte. Vertreter der SVP, der FDP und der LP hatten den Vorschlag
als im Aufgabenbereich zu eingeschränkt und in der Funktionsbeschreibung zu vage
bekämpft. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER

Nachdem der Ständerat im Vorjahr ein entsprechendes Postulat seiner
aussenpolitischen Kommission (Po. 02.3394) überwiesen hatte, gab nun auch der
Nationalrat einer parlamentarischen Initiative (eingereicht von Müller-Hemmi, sp, ZH)
Folge, welche die Schaffung einer Kommission für Menschenrechte fordert. Deren
Tätigkeitsbereich war im Vorstoss noch vage gehalten; gemäss der Initiantin soll sie vor
allem kontrollieren, wie die Schweiz die menschenrechtlichen Verpflichtungen, welche
sich aus internationalen Konventionen und Verträgen ergeben, umsetzt. Die SVP und
weitere bürgerliche Parlamentarier hielten die geforderte Kommission für überflüssig. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER

Die Umsetzung der vom Nationalrat gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Müller-
Hemmi (sp, ZH) aus dem Jahre 2001 zur Schaffung einer eidgenössischen
Menschenrechtskommission verzögerte sich weiter. Da das EDA, welches vom
Ständerat 2002 mit einem Postulat dazu aufgefordert worden war, ein eigenes
diesbezügliches Projekt verfolgt, stimmte der Nationalrat einer Verlängerung der
Bearbeitungsdauer um zwei Jahre zu. Das EDA hatte ursprünglich im Sinn gehabt,
diverse sich mit Menschenrechtsfragen befassende eidgenössische und kantonale
Gremien und Personen mit einem gemeinsamen koordinierenden Sekretariat
auszustatten. Nach dem Scheitern dieses Plans diskutierte das EDA im Berichtsjahr eine
Lösung, welche vorsah, bei einer existierenden Kommission (z.B. derjenigen zu
Bekämpfung von Rassismus) das Mandat auszuweiten. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Nach fast 9 Jahren wurde die 2001 von Müller-Hemmi (sp, ZH) eingereichte und 2003
vom Nationalrat überwiesene parlamentarische Initiative, deren Behandlungsfrist drei
Mal verlängert wurde und welche die Schaffung einer eidgenössischen Kommission für
Menschenrechte fordert, abgeschrieben. Die Staatspolitische Kommission begründete
die Abschreibung mit der vom Bundesrat beschlossenen Schaffung eines
universitätsnahen Kompetenzzentrums im Bereich der Menschenrechte. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion, dass Arzneimittel für
Zwangsausschaffungen zugelassen werden. Als Ultima Ratio soll der Einsatz von
Beruhigungsmitteln zur Durchsetzung von Zwangsausschaffungen ausdrücklich
gesetzlich erlaubt werden, um das „akute Vollzugsproblem“ zu lösen und die
bestehende Rechtsunsicherheit in diesem Gebiet aufzuheben. Der Nationalrat folgte
allerdings der Mehrheit seiner SPK und gab der Initiative keine Folge, da erstens keine
rechtliche Grauzone zu erkennen sei und eine solche Erlaubnis zweitens
internationalem Recht, insbesondere der Achtung der Menschenwürde,
entgegenstehe. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 14

Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK

Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte die Revision des Bundesgerichtsgesetzes, im Zuge
deren auch die parlamentarische Initiative Nidegger (svp, GE) zur Restitutio in integrum
umgesetzt worden wäre, in der Frühjahrssession 2020 versenkt hatten, nahm sich die
RK-NR dem Anliegen wieder an und präsentierte im Februar 2021 einen eigenen
Entwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Sie übernahm die nötige
Anpassung am Bundesgerichtsgesetz aus der gescheiterten Vorlage, wo diese
unbestritten gewesen war. Damit sollen ein EMRK-widriges Bundesgerichtsurteil in
Zukunft auch dann revidiert und ein darauf gestützter Strafregistereintrag gelöscht
werden können, wenn das Verfahren vor dem EGMR nicht mit einer Verurteilung der
Schweiz, sondern mit einer gütlichen Einigung endet. Der Bundesrat unterstützte das
Vorgehen der Kommission und beantragte den Räten die Zustimmung zum Entwurf. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.02.2021
KARIN FRICK

Der Nationalrat stimmte in der Sommersession 2021 als Erstrat einstimmig der
Anpassung des Bundesgerichtsgesetzes und weiterer Verfahrensgesetze zu, sodass
auch gütliche Einigungen zwischen der Schweiz und der beschwerdeführenden Partei
vor dem EGMR zu einer Revision des angefochtenen Bundesgerichtsurteils und einer
sogenannten Restitutio in integrum führen können. Bisher war dies nur nach einer
Verurteilung der Schweiz durch den EGMR möglich. In der darauffolgenden
Herbstsession passierte der völlig unbestrittene Entwurf, der auf eine parlamentarische
Initiative Nidegger (svp, GE) zurückging, auch den Zweitrat oppositionslos und wurde in
den Schlussabstimmungen einstimmig angenommen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
KARIN FRICK
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Im Mai 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass die Änderung des
Bundesgerichtsgesetzes, mit der die Revision eines Bundesgerichtsentscheids auch
nach einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR möglich wird –
bisher war dafür eine Verurteilung der Schweiz durch den EGMR Voraussetzung –, am 1.
Juli 2022 in Kraft tritt. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.07.2022
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Während auf der einen Seite eine Debatte um die Vereinbarkeit von Initiativen und
übergeordnetem Recht geführt wurde, strebte die SVP auf der anderen Seite gleich mit
drei Vorstössen Regelungen an, mit denen sich die Vereinbarkeitsfrage gar nicht mehr
stellen würde. In einer ersten parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion,
jüngeren Bundesgesetzen gegenüber älteren Staatsverträgen Vorrang einzuräumen.
Bei Widersprüchen zwischen Landesrecht und Völkerrecht müsste zwingend ersteres
angewendet werden. Eine zweite parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte in
der Verfassung festschreiben, was ‚zwingendes Völkerrecht‘ bedeutet, aufgrund dessen
eine Initiative bei widersprechender Forderung ungültig würde (09.466). Die SVP schlug
einen solchen Katalog gleich selber vor, der ius cogens umfasste (Verbot des
Angriffskriegs, Verbot der Folter, Verbot des Völkermords und Verbot der Sklaverei) und
also wesentlich weniger weit gespannt wurde, als etwa die UNO-Menschenrechtscharta.
Beide parlamentarischen Initiativen hatten im Nationalrat keine Chance. Die grosse
Kammer überwies allerdings ein Postulat der SVP-Fraktion, das den Bundesrat
beauftragt, einen Wechsel vom Monismus zum Dualismus zu prüfen (09.3676). Bei
einem Staatsvertrag soll jeweils abgeklärt werden, inwieweit dieser und die auf ihm
basierende Rechtsprechung Vorrang gegenüber dem Landesrecht haben soll. Mit dem
Prinzip des Dualismus wird anerkannt, dass Völkerrecht und Landesrecht
unterschiedliche Rechtsordnungen darstellen. Neues Völkerrecht muss hier zuerst in
Landesrecht umgewandelt bzw. in die Normenhierarchie eines Staates eingeordnet
werden. Beim Monismus wird hingegen von einer Einheit der Rechtsordnung
ausgegangen und internationale Normen ergänzend zum Landesrecht ohne vorgängige
Umsetzung in dasselbe angewendet. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die vor allem im Rahmen der Umsetzung und Lancierung von Volksinitiativen diskutierte
Kontroverse um das Verhältnis zwischen Bundesrecht und Völkerrecht wird 2014 wohl
zu einigen weiteren parlamentarischen Debatten führen. Vertreter der SVP reichten im
Berichtjahr nämlich nicht weniger als drei parlamentarische Initiativen zum Thema ein.
Der Vorstoss von Brand (svp, GR) fordert einen Vorrang der Bundesverfassung über das
Völkerrecht, die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) will, dass die Angleichung
oder Auslegung völkerrechtlicher Verträge und Bestimmungen an das Schweizer
Landesrecht dem Referendum unterstellt wird und die parlamentarische Initiative
Stamm (svp, AG) fordert, dass völkerrechtliche Verträge vom Bundesrat gekündigt oder
neu ausgehandelt werden müssen, wenn diese der (auch aufgrund von angenommenen
Initiativen revidierten) Bundesverfassung widerspricht. Die SVP hatte im Rahmen der
Präsentation eines Positionspapiers das Völkerrecht als undemokratisches Recht
bezeichnet, weil dieses von Organisationen beschlossen werde, die demokratisch nicht
legitimiert seien. Die Volkspartei dachte zudem laut über die Lancierung einer
Volksinitiative zu diesem Thema nach. Ebenfalls im Berichtjahr noch nicht im Parlament
behandelt wurde ein vom Bundesrat Ende 2013 zur Annahme beantragtes Postulat der
FDP, mit dem ein Bericht zum Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Hierarchiestufen, gefordert wird. Schliesslich
mischte sich auch das Bundesgericht aktiv in die Debatte ein. Noch im Februar hatten
sich die Bundesrichter dafür ausgesprochen, dass die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) Vorrang selbst gegenüber
Verfassungsnormen geniesse. Die Richter sprachen sich dabei in einem Urteil
insbesondere gegen einen Automatismus in der Ausschaffungsinitiative aus. Die
faktische Überordnung von Völkerrecht über Landesrecht durch das oberste Gericht
rief bei der SVP geharnischte Reaktionen hervor. Nachdem der EGMR dann aber im
September die Schweiz verurteilte, weil diese einen nigerianischen Drogenkurier hatte
ausweisen wollen und das Bundesgericht in der Folge zunehmend mit Beschwerden von
kriminellen Ausländern konfrontiert wurde, die sich auf diesen Fall beriefen, machten
die Lausanner Bundesrichter deutlich, dass sie den Entscheid des EGMR für zweifelhaft
hielten. 21
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Mit einer parlamentarischen Initiative strebte Heinz Brand (svp, GR) die Superiorität der
Verfassung über Völkerrecht an. Stein des Anstosses waren die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen. Die SVP forderte – auch in zwei weiteren ähnlichen
Vorstössen – vehement, dass Initiativen, die von der Stimmbevölkerung und den
Ständen angenommen wurden auch dann umgesetzt werden sollen, wenn sie nicht-
zwingendem Völkerrecht widersprechen. Zudem forderte Brand mit seinem Begehren,
dass der Bundesrat keine völkerrechtlichen Verträge mehr abschliessen dürfe, wenn
diese der Bundesverfassung widersprechen. Ziel seines Vorstosses sei nicht die
Nichtbeachtung des Völkerrechts, machte der Initiant deutlich, sondern die Klärung des
Vorranges bei Widersprüchen zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Die SPK-NR hatte
für die Initiative mit 16 zu 7 Stimmen Ablehnung beantragt mit der Begründung, dass im
Falle eines Konfliktes zwischen Landesrecht und Völkerrecht ohne Verfassungsregelung
pragmatische Lösungen möglich seien, weil so von Fall zu Fall abgewogen werden
könne. Eine starre Lösung, wie sie von der Initiative Brand vorgeschlagen werde, hätte
hingegen beachtliche negative Auswirkungen auf die Schweiz, die als kleines Land an
einem funktionierenden internationalen Rechtssystem interessiert sein müsse und sich
nicht isolieren dürfe. Mit einer Umsetzung der Initiative müssten aber einmal
abgeschlossene internationale Verträge bei Annahme von Initiativbegehren immer
wieder umgestossen werden, was zu grosser Rechtsunsicherheit auch und vor allem für
die Wirtschaft führen könnte. In der Ratsdebatte standen verschiedene SVP-Redner als
Befürworter des Vorstosses auf verlorenem Posten. Die 52 SVP-Stimmen standen 127
Stimmen aus allen anderen Lagern (bei einer Enthaltung aus der CVP-Fraktion)
gegenüber. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2014
MARC BÜHLMANN

Ein weiteres Begehren aus den Reihen der SVP, mit dem die Beziehung zwischen
Landesrecht und Völkerrecht geregelt werden sollte, wurde mit einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) vorgebracht. Gregor Rutz argumentierte,
dass immer mehr Rechtsbestimmungen aus dem Ausland ins Schweizerische
Rechtssystem Eingang fänden und forderte deshalb in seinem Vorstoss, dass die
Angleichung von Landesrecht an Völkerrecht, an bindende internationale Verträge oder
an ausländisches Recht und an Normen internationaler Organisationen nur dann
vorgenommen werden darf, wenn dies in einem dem Referendum unterstehenden
Erlass so vorgesehen ist. Die SPK-NR, die den Vorstoss mit 14 zu 7 Stimmen ablehnte,
machte geltend, dass die Forderung der Initiative eigentlich bereits erfüllt sei, weil die
Anpassung an Landesrecht an abgeschlossene völkerrechtliche Verträge nur bei einer
Verfassungs- oder Gesetzesänderung vorgenommen werde; zudem unterstünden
völkerrechtliche Verträge, die rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder bei der
Umsetzung einen Erlass von Bundesgesetzen erforderlich machen, bereits dem
fakultativen Referendum. Rutz forderte zusätzlich eine Angleichung der Auslegung
völkerrechtlicher Verträge. Hier hielt die SPK fest, dass dies eine fallweise Aufgabe der
Judikative sein müsse. Die Legislative könne hier nicht alle Einzelfälle pauschal regeln.
Die geschlossene SVP-Fraktion – unterstützt von Petra Gössi (fdp, SZ) – brachte den
Vorstoss mit den total 55 Stimmen gegen die 126 Stimmen aus den anderen Fraktionen
nicht durch. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2014
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Fabian Molina (sp, ZH) reichte im Dezember 2019 eine parlamentarische Initiative ein,
mit der er die Einführung einer Rechtsgrundlage für gezielte Sanktionen bei schweren
Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch hochrangige Politiker und
Politikerinnen forderte. Der Bundesrat solle gesetzliche Grundlagen erarbeiten, auf
Basis derer Konto- und Reisesperren gegen hochrangige ausländische Politiker und
Politikerinnen verhängt werden können. Die Sanktionen seien auf zwei Jahre mit der
Option einer einmaligen Verlängerung zu beschränken, zudem müsste eine unabhängige
Ombudsstelle für Beschwerden eingerichtet werden. Molina argumentierte, dass
umfassende Wirtschaftssanktionen in der Regel schwere humanitäre Auswirkungen auf
die Zivilbevölkerung und Drittstaaten hätten, weshalb man stattdessen auf «Smart
Sanctions», die nur einzelne Personen treffen, setzen müsse. Der Initiant bemängelte,
dass die bestehenden gesetzlichen Grundlagen für repressive Massnahmen bei
Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsverbrechen – namentlich das
Embargogesetz, das Güterkontrollgesetz, das Kriegsmaterialgesetz, das Bundesgesetz
über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, das Potentatengeldergesetz und das
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Strafgesetz – Lücken aufwiesen. Die Schweiz habe beispielsweise ohne Sanktionen
durch den UNO-Sicherheitsrat oder die EU kaum Möglichkeiten, auf gravierende
Ereignisse zu reagieren, oder müsse wie im Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi
auf sachfremde Massnahmen wie die Sistierung des DBA zurückgreifen.
Die APK-NR gab der parlamentarischen Initiative im Januar 2021 mit 13 zu 8 Stimmen
Folge. Ihre Schwesterkommission vertrat jedoch im April 2021 die Auffassung, dass die
bestehenden Gesetzesgrundlagen ausreichen würden, um entsprechende Massnahmen
zu ergreifen. Mit den von Molina neu geforderten Sanktionen würde sich die Schweiz
international stärker exponieren, zudem seien eigenständige Sanktionsmassnahmen
weniger wirksam, dafür aber ressourcenintensiver als ein international abgestimmtes
Vorgehen. Daher gab die APK-SR der Initiative mit 7 zu 5 Stimmen keine Folge. Im Mai
2022 musste die APK-NR daher darüber entscheiden, ob sie an ihrem ursprünglichen
Beschluss festhalten wollte, was sie mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) auch tat und
der Initiative damit erneut Folge gab. 24

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)
forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2022 beriet der Ständerat über die parlamentarische Initiative
Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für gezielte Sanktionen bei
schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch hochrangige Politiker
und Politikerinnen. Damian Müller (fdp, LU) erläuterte der kleinen Kammer die
Geschichte des Geschäfts, dem von der APK-NR im Januar 2021 Folge gegeben worden
war. Die APK-SR hatte der Initiative zwar im April 2021 nicht zugestimmt, da die APK-NR
aber daran festgehalten hatte und der Nationalrat die Initiative in der Folge ebenfalls
angenommen hatte, musste sich die APK-SR erneut damit befassen.
Kommissionssprecher Müller erklärte, dass die Kommission die Differenzbereinigung
beim Embargogesetz habe abwarten wollen und daher die Beratung des Geschäfts
verschoben hatte. Da man bei der Beratung des Embargogesetzes verneint habe, eine
Rechtsgrundlage für eigenständige Sanktionen schaffen zu wollen, mache es in den
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Augen der Kommissionsmehrheit auch keinen Sinn, der Initiative Folge zu geben. Eine
Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte dem Rat dennoch, der Initiative Folge zu geben,
da durch die persönliche Sanktionierung einzelner hochrangiger Personen negative
Konsequenzen für die Zivilbevölkerung vermieden werden könnten. Jositsch erklärte,
dass die Initiative – wie der ähnlich ausgestaltete Minderheitsantrag Sommaruga (sp,
GE) zum Embargogesetz – eine Ombudsstelle zur Wahrung der rechtsstaatlichen
Prinzipien vorsehe. Er erwarte jedoch nicht, dass dies den Ständerat umstimmen
würde. Damit behielt er Recht und der Ständerat gab der Initiative mit 28 zu 13 Stimmen
keine Folge, womit das Geschäft erledigt war. 26

Landesverteidigung

Militärorganisation

Certains parlementaires aimeraient réformer le droit pénal militaire. Si le conseiller
national Spielmann (pdt, GE) a déposé une initiative parlementaire demandant la
suppression de la justice militaire en temps de paix, les députés Pini (prd, TI) — par le
biais d'une initiative parlementaire — et Rechsteiner (ps, SG) — par celui d'une motion
— ont exigé l'abolition de la peine capitale telle qu'elle est prévue par certains articles
du code pénal militaire et ce en vertu d'une conformité avec le droit civil. Signalons
cependant que la réforme du code pénal militaire est liée à celle du code pénal suisse,
actuellement en cours. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.1989
BRIGITTE CARETTI

En décidant de donner suite à l'initiative parlementaire du député Pini (prd, TI) (Iv.pa.
89.234), le Conseil national s'est engagé sur la voie de la suppression de la peine de
mort dans le code pénal militaire. Datant de 1927, ce dernier prévoit une telle sanction,
en temps de guerre, pour une série de délits, dont l'espionnage et la trahison militaire.
Les arguments avancés pour justifier l'abolition de cette condamnation du Code pénal
civil ont été jugés également pertinents, par les députés, dans le cas de la législation
militaire. Ils se sont notamment référés à ceux arguant de l'impossibilité de réparation
en cas d'erreur judiciaire, de l'absence de démonstration de l'effet dissuasif de la peine
de mort et de la contradiction dans laquelle plonge l'Etat s'il prend une vie humaine
qu'il est, a priori, chargé de défendre. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im September 2022 gab die RK-SR einer parlamentarischen Initiative Gredig (glp, ZH)
zur Bekämpfung von Zwangsarbeit durch die Ausweitung der Sorgfaltspflicht mit 8 zu
5 Stimmen Folge. Die Kommission war jedoch der Meinung, dass ihre
Schwesterkommission, welche nun mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage
betraut ist, die Entwicklungen in der EU bezüglich des neuen EU-Lieferkettengesetzes
abwarten solle: Der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative
könne allenfalls vollständig an das neue EU-Recht angepasst werden und dabei die
Bekämpfung der Zwangsarbeit beinhalten. 29
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Nachgang eines Entscheids des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der
eine fehlende gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten der
Schweizer Sozialversicherungen zwecks Missbrauchsbekämpfung festgestellt hatte,
beschloss die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-
SR) im November 2016 einstimmig die Ausarbeitung einer parlamentarischen Initiative
zur Schaffung einer entsprechenden präzisen und detaillierten Grundlage. Dabei werde
Wert auf eine rasche Erledigung gelegt.
Knapp drei Wochen nach dem Entscheid der SGK-SR ging im Nationalrat eine
parlamentarische Initiative aus Kreisen der SVP ein, die ebenfalls die Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für Überwachungsmassnahmen beabsichtigte. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.11.2016
FLAVIA CARONI

Im Januar 2017 stützte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates ohne Gegenstimme den Entscheid ihrer Schwesterkommission, mittels
einer parlamentarischen Initiative die erforderliche gesetzliche Grundlage für die
Überwachung von Versicherten in den Schweizer Sozialversicherungen zu schaffen.
Eine Verabschiedung durch die Räte bereits in der Wintersession 2017 wurde
angestrebt. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.01.2017
FLAVIA CARONI

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
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zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 32

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
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gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 33

Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
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Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich
selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register
der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei
einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 34

Da sich die linken Parteien nach Annahme des Gesetzes bezüglich eines Referendums
gegen die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten bedeckt
hielten, ergriffen einzelne Personen, die sich gemäss Medien aufgrund eines Tweets von
Sibylle Berg zur entsprechenden Vorlage zusammengetan hatten, die Initiative und
lancierten ein Referendum: Über eine Internetplattform fanden die Schriftstellerin
Sibylle Berg, Rechtsanwalt Philip Stolkin und Student Dimitri Rougy, unterstützt von
Kampagnenexperte Daniel Graf, gemäss eigenen Aussagen 11'000 Personen, die
versprachen, Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln – und ihr Versprechen
offensichtlich hielten: Anfang Juni 2018 meldete das Referendumskomitee, dass man
innert Rekordzeit von 62 Tagen genügend Unterschriften für ein Referendum gegen die
sogenannten «Sozialdetektive» oder «Versicherungsdetektive» gesammelt habe. Zwei
Drittel der Unterschriften seien demnach von Privatpersonen gesammelt worden, ein
weiteres Drittel von den Grünen, der SP oder Amnesty International. Insgesamt hätten
75'500 Personen unterschrieben, 20'000 Unterschriften seien allerdings zu spät
eingetroffen und hätten daher von den Gemeinden nicht mehr beglaubigt werden
können. 56'025 gültige Unterschriften konnte das Komitee jedoch einreichen, so dass
die Bundeskanzlei am 16. Juli 2018 vermeldete, dass das Referendum zustande
gekommen sei. Am 25. November 2018 wird die Schweiz somit über die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung von Versicherten abstimmen. Vom «ersten auf sozialen
Medien ergriffenen Referendum» schrieb diesbezüglich der Tages-Anzeiger und das
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Referendumskomitee betonte: «Wir haben geschafft, was uns niemand zugetraut hätte:
Eine Bürgerbewegung, die dezentral und ohne grosse Organisation im Rücken ein
Referendum zustande bringt». 

Inhaltlich kritisierte das Referendumskomitee insbesondere die «masslose»
Überwachung der Bürger: Jede Person könne überwacht werden, neu sogar in den
eigenen vier Wänden. Dies stelle die «Bevölkerung unter Generalverdacht» und verletze
die «Privatsphäre der Menschen aufs Gröbste». Damit gingen die Kompetenzen der
Sozialversicherungsdetektive zukünftig weiter als diejenigen der Polizei. Insbesondere
dieser Punkt war umstritten. So erwiderte der Bundesrat auf eine Frage von Barbara
Steinemann (svp, ZH; 18.5232), dass die Sozialversicherungsdetektive faktisch nicht
mehr Kompetenzen zur Überwachung erhielten als die Polizei. Auch das BSV und die
Suva erklärten in ihren jeweiligen Informationsmaterialien, dass die Polizei gemäss
Urteil des Bundesgerichts bereits heute von allgemein zugänglichen Orten aus frei
einsehbare Bereiche filmen dürfe. Gemäss NZZ bezogen sie sich dabei jedoch auf ein
Bundesgerichtsurteil zu einem Privatdetektiv, nicht zur Polizei. Allgemein kritisierte das
Referendumskomitee, dass der Bund Mutmassungen als Fakten hinstelle. Der Bund tue
so, als wäre seine Auslegung Gesetz, und beziehe sich dabei auf
Bundesgerichtsentscheide zum alten Gesetz, erklärte Rechtsanwalt Stolkin. Man wisse
aber nicht, wie das Bundesgericht das neue Gesetz auslegen werde. 
Unterstützung erfuhr das Referendumskomitee in seinen Argumentationen gemäss
Medien von Thomas Gächter, Professor für Staats-, Verwaltungs- und
Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, sowie in einem vom Komitee in
Auftrag gegebenen Rechtsgutachten von Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Straf-
und Strafprozessrecht an der Universität Luzern. Letzterer wies zum Beispiel darauf
hin, dass auch unklar sei, ob das Bundesgericht Filmen im Wohn- und Schlafzimmer
tatsächlich als Eingriff in die geschützte Privatsphäre erachten würde. Filmen sei zwar
gemäss BSV nur auf dem Balkon oder im Garten erlaubt, eine Passage, die Filmen im
Wohn- oder Schlafzimmer ausdrücklich verbiete, habe das Parlament aber trotz
entsprechenden Diskussionen nicht ins Gesetz aufgenommen, betonte auch Gächter.
Dasselbe gelte für Bild- und Tonaufzeichnungen, die ebenfalls nicht genauer bestimmt
worden waren, erklärte Stolkin gemäss Tages-Anzeiger. Der Bundesrat versichere zwar,
dass bei Aufzeichnungen nur Methoden eingesetzt würden, mit denen man gleich viel
sehen könne wie von blossem Auge, dennoch habe das Parlament auf eine
entsprechende Spezifikation im Gesetz verzichtet. Unklar bleibe schliesslich auch, ob
illegal erhaltene Aufnahmen vor Gericht trotzdem verwendet werden dürfen – auch hier
war auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet worden. Somit hänge viel davon ab, wie
das Bundesgericht zukünftig das Gesetz auslegen werde, erklärte das
Referendumskomitee. Insgesamt empfand das Komitee die Informationsunterlagen des
BSV und der Suva gemäss NZZ als irreführend und unzutreffend und reichte darum
beim Regierungsrat des Kantons Zürich eine Abstimmungsbeschwerde ein. 35

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
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Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
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Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
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und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 36

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI
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Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Die parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) zum Verbot von sexuellen
Verstümmelungen stand im Juni im Ständerat zur Debatte. Die Vorlage fordert die
Ausarbeitung einer eigenständigen Strafnorm, so dass eine effektiv erfolgte
Genitalverstümmelung oder die Aufforderung dazu strafbar wird. Der auszuarbeitende
Artikel des Strafgesetzbuches soll auch für Taten im Ausland gelten, falls diese in der
Schweiz niedergelassene Personen betreffen. Bei den Beratungen im Nationalrat Ende
2010 sprach sich eine Mehrheit für die Vorlage aus, mit welcher auch leichtere Fälle
sexueller Verstümmelung geahndet werden könnten. Obwohl sich der Nationalrat
darüber im Klaren war, liess man das Problem ungelöst, dass auch
Schönheitsoperationen sowie Piercings und Tätowierungen im Intimbereich in den
Bereich dieses Straftatbestandes fallen könnten. Die Mehrheit der grossen Kammer war
der Meinung, dass die Gerichte imstande seien, im Einzelfall darüber zu entscheiden,
ob diese Operationen respektive kosmetischen Massnahmen aus freiem Ermessen
erfolgt seien oder nicht. Die kleine Kammer beschloss ohne Gegenantrag, auf die
Vorlage einzutreten. Sie nahm einige kleinere Änderungen am Text des
Gesetzesentwurfs vor, die Initiative war im Ständerat inhaltlich aber unumstritten und
wurde einstimmig angenommen. Der Nationalrat schloss sich bei der
Differenzenbereinigung im Herbst den Änderungen des Ständerates an. Bei der
Schlussabstimmung herrschte im Parlament Einigkeit und der Gesetzesentwurf wurde
im Nationalrat mit 195 zu 1 Stimme, im Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen angenommen. 39
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